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I. Wichtige Erledigungen vor Beginn der Berufsausbildung

Was muss ich vor Beginn der Ausbildung noch erledigen? 

Nachdem der Ausbildungsvertrag unterschrieben wurde, müssen noch einige Dinge 
organisiert und beachtet werden, bevor du in der Ausbildung durchstarten kannst.

1. Die Erstuntersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz

Wozu dient die Erstuntersuchung für Jugendliche?

Gemäß § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz soll mit der Erstuntersuchung, vor dem 
Einstieg ins Berufsleben, sichergestellt werden, dass keine gesundheitlichen Beein-
trächtigungen vorliegen, welche sich durch die Arbeit verschlimmern könnten. Für 
alle Personen, die älter als 15 und jünger als 18 Jahre alt sind, ist die Erstuntersu-
chung Pflicht. Jugendliche unter 18 Jahre dürfen nur ausgebildet werden, wenn die 
Bescheinigung über die ärztliche Erstuntersuchung zu Beginn der Ausbildung nicht 
älter als vierzehn Monate ist. Im Regelfall erfolgt die Erstuntersuchung in Verbin-
dung mit der Schulentlassungsuntersuchung in der 10. Klasse.

Wie läuft die Erstuntersuchung ab?

In der Regel führt der Arzt hier Untersuchungen zum Gewicht, Körperbau, Blutdruck 
sowie Herz- und Lungenfunktion durch. Auch Tests der Reflexe, des Hör- und des 
Sehvermögens sind üblich. 

Zuständig für die Erstuntersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz:
Landkreis Spree-Neiße
Fachbereich Gesundheit
(Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)
Heinrich-Heine-Straße 1
03149 Forst (Lausitz)
 03562/986 -15320 oder -15321

 Folgende Unterlagen müssen vorgelegt werden:

• der Personalausweis oder alternativ der Reisepass
• der Impfausweis
• der Erhebungsbogen, der sorgfältig von den Eltern oder den Sorgeberechtigten 
   ausgefüllt wurde (darin werden unter anderem bestehende Erkrankungen und 
   die Familienvorgeschichte eingetragen)
• medizinische bzw. therapeutische Befunde
• Hilfsmittel wie Brillen, Hörgeräte usw.                                                                                          

Neben den oben genannten Gegenständen und Unterlagen, muss auch ein soge-
nannter Untersuchungsberechtigungsschein vorgelegt werden, wenn von der freien 
Arztwahl Gebrauch gemacht wird. Dieser wird vom Jugendgesundheitsdienst aus-
gegeben.

 https://www.arbeitsrechte.de/erstuntersuchung-jugendarbeitsschutzgesetz/ 

         #Die_Durchfuehrung_der_aerztlichen_Untersuchung

 https://www.lkspn.de/kreisverwaltung/gesundheit/jugendgesundheitsdienst.

          html
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2. Das Girokonto

Falls du bisher noch kein Konto gebraucht hast, wird es spätestens jetzt Zeit, dir ein 
eigenes Girokonto zuzulegen. Idealerweise kannst du deinem Ausbildungsbetrieb 
am ersten Tag der Ausbildung eine Kontonummer angeben, damit dieser dir auch 
deine Ausbildungsvergütung überweisen kann. Die Eröffnung eines Kontos kann 
aber einige Wochen in Anspruch nehmen. Sofern du noch nicht volljährig bist, be-
nötigst du für die Eröffnung eines Kontos die Unterschrift eines Erziehungsberech-
tigten.                   

Tipp: Einige Banken bieten Girokonten für Azubis an, für die keine Kontoführungs-
gebühren anfallen. 

 https://www.ausbildungsstellen.de/ratgeber/ausbildungsbeginn-

          checkliste-und-tipps-fuer-deinen-start-in-die-ausbildung.html

3. Krankenversicherung

Bisher warst du über deine Eltern gesetzlich krankenversichert. Sobald du eine Aus-
bildungsvergütung erhältst, wirst du selbst versicherungspflichtig und bist nicht 
mehr an die Krankenkasse deiner Eltern gebunden. Spätestens bis zwei Wochen 
nach Beginn deiner Ausbildung musst du dich bei einer gesetzlichen Krankenkasse 
deiner Wahl angemeldet haben.

Zusatzbeiträge, Service- und Extraleistungen der Krankenkassen sind unterschied-
lich. Die gewählte (neue) Kasse stellt eine Mitgliedsbescheinigung aus. Diese musst 
du dann dem Ausbildungsbetrieb vorlegen.

Bei einer schulischen Ausbildung ohne Arbeitsentgelt besteht die Möglichkeit der 
Familienversicherung bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn auch die sons-
tigen Voraussetzungen dafür vorliegen. 

 https://www.ihre-vorsorge.de/magazin/lesen/abc-fuer-azubis-von-

          berufsunfaehigkeit-bis-zur-steuer-id.html

 https://www.ausbildungsstellen.de/ratgeber/ausbildungsbeginn-checkliste-

         und-tipps-fuer-deinen-start-in-die-ausbildung.html

4. Privathaftpflichtversicherung

Jeder Mensch sollte eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben.  Grundsätz-
lich gilt: Haben die Eltern eine Familien-Haftpflichtversicherung abgeschlossen, ist 
der Auszubildende auch während der Berufsausbildung darüber mitversichert. Da-
bei ist es egal, ob der Auszubildende noch zuhause, in einer eigenen Wohnung oder 
einer anderen Stadt wohnt. Entscheidend ist, dass es sich um eine Erstausbildung 
handelt.

Solltest du nicht über deine Eltern mitversichert sein, solltest du selbst eine Haft-
pflichtversicherung abschließen. Dies ist deshalb wichtig, weil du als Arbeitnehmer 
für selbst verursachte Schäden im Betrieb haftest. Eine Privathaftpflichtversicherung 
übernimmt Kosten für Personen- und Sachschäden, die man – zum Beispiel durch 
einen Unfall – anderen zufügt.

 https://www.ihre-vorsorge.de/magazin/lesen/abc-fuer-azubis-von-

          berufsunfaehigkeit-bis-zur-steuer-id.html                                
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 https://www.ausbildungsstellen.de/ratgeber/ausbildungsbeginn-

         checkliste-und-tipps-fuer-deinen-start-in-die-ausbildung.html      

                                       

 https://www.devk.de/produkte/haftpflicht/privat/studenten.jsp

5. Die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Dein Ausbildungsbetrieb braucht deine Steueridentifikationsnummer / IdNr.. Damit 
meldet der Arbeitgeber dich beim Finanzamt an. Alle Menschen, die ihren Wohnsitz 
in Deutschland haben, bekommen eine IdNr. vom Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt). Alle Personen, die bis zum 1. Juli 2007 in Deutschland angemeldet waren, 
haben automatisch im Jahr 2008 einen Brief mit der IdNr. bekommen. 

Wenn du die IdNr. nicht mehr findest oder noch keine bekommen hast, dann kannst 
du diese auch beim Bundeszentralamt für Steuern neu anfordern. Dafür gibt es auf 
der Internetseite vom BZSt ein Formular:

 https://www.bzst.de/IDEingabeformular

Ob du als Azubi Steuern zahlst, hängt von der Höhe deiner Ausbildungsvergütung 
und deiner Lohnsteuerklasse ab. Wenn du ledig bist und keine Kinder hast, dann 
hast du meist Steuerklasse eins. Wenn du jährlich weniger als 9.408 € (das ist der 
Grundfreibetrag, Stand 12/2020) verdienst, musst du keine Steuern zahlen.

 https://www.bzst.de/DE/Service/LeichteSprache/steuerid/steuerid.html#js-

          toc-entry3           

 https://www.ihre-vorsorge.de/magazin/lesen/abc-fuer-azubis-von-

          berufsunfaehigkeit-bis-zur-steuer-id.html       

 https://planet-beruf.de/schuelerinnen/ausbildung-so-laeufts/recht-finanzen/

          weitere-beitraege-recht-und-finanzen/steuern-abgaben-fuer-azubis/

6. Sozialversicherungen

Sozialversicherungen sind mehrere Einzelversicherungen: Krankenversicherung, 
Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung und Unfallver-
sicherung. 

Um diese gesetzlichen Pflicht-Versicherungen brauchst du dich nicht selbst zu küm-
mern. Die Pflegeversicherung wählt man mit der Krankenversicherung automatisch, 
Beitrag und Leistungen dafür sind bei allen Kassen identisch. Sobald die Ausbildung 
beginnt, meldet der Arbeitgeber den Auszubildenden bei der Krankenkasse seiner 
Wahl an. Diese fordert beim zuständigen Rentenversicherungsträger eine Sozialver-
sicherungsnummer an. Azubis in der betrieblichen Ausbildung erhalten den Sozi-
alversicherungsausweis (kurz: SV-Ausweis) automatisch per Post vom Rentenversi-
cherungsträger, wenn es sich um die erste sozialversicherungspflichtige Ausbildung 
handelt. Das Schreiben mit der Sozialversicherungsnummer, das als Sozialversiche-
rungsausweis bezeichnet wird, solltest du gut abheften. 

Insgesamt werden  knapp 20 % des Bruttoverdienstes für die Sozialversicherungen 
abgezogen. Wenn die monatliche  Ausbildungsvergütung 325 € oder weniger be-
trägt, übernimmt der Arbeitgeber die vollen Kosten für alle Sozialversicherungsbei-
träge. Der Azubi hat dann keine direkten Abzüge. (Stand: 03/2021)
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 https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/sozialversicherung-das-gilt-

         fuer-azubis/150/9447/257815     

                                                                                                               

 https://www.azubi-krankenkasse.de/hoehe-der-sozialversicherungsbeitraege/                                                     

 https://www.azubi-krankenkasse.de/sozialversicherungsausweis/                   

 https://www.ihre-vorsorge.de/magazin/lesen/abc-fuer-azubis-von-

          berufsunfaehigkeit-bis-zur-steuer-id.html                    

                                                                                         

 https://www.lohn-info.de/geringverdiener.html

7. Rentenversicherung

Die Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung ist für dich Pflicht und soll dir 
im Alter ein ausreichendes Einkommen sichern. Du solltest aber trotzdem über eine 
weitere zusätzliche Absicherung für das Alter nachdenken (private Altersvorsorge).

Azubis erhalten beim ersten Kontakt mit der Rentenversicherung ihre  Versicherungs-
nummer. Sie bleibt ein Leben lang erhalten und sollte gut aufbewahrt werden. Für 
jeden Versicherten richtet die Rentenversicherung ein Konto ein. Hier werden alle 
wichtigen Daten gespeichert: Ausbildungszeiten, Arbeitsverdienst, Krankheitszeiten 
und Arbeitslosigkeit. All das zählt in die spätere Rente mit ein. 

Azubis haben ab dem ersten Arbeitstag Anspruch auf Leistungen der Rentenversi-
cherung. Wer einen Arbeitsunfall hat oder eine Berufskrankheit erhält zum Beispiel 
eine Rente wegen Erwerbsminderung. 

 https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/sozialversicherung-das-gilt-

          fuer-azubis/150/9447/257815                                                                                       

                                         

 https://www.azubiyo.de/azubi-wissen/sozialabgaben/     
                                                 
 http://www.azubi-azubine.de/mein-geld/altersvorsorge-fuer-azubis/

          gesetzliche-rente-fuer-azubis

8. Berufsunfähigkeitsversicherung

Was geschieht, wenn du später wegen einer Erkrankung oder eines Unfalls zwar 
noch arbeiten kannst, nicht jedoch in deinem Beruf? Als Azubi bist du zwar automa-
tisch in der Deutschen Rentenversicherung abgesichert. Die zahlt auch eine Erwerbs-
minderungsrente, wenn aus gesundheitlichen Gründen Arbeiten – egal in welchem 
Beruf – nur noch in Teilzeit oder überhaupt nicht mehr möglich ist.

Für Azubis kann eine zusätzliche private Berufsunfähigkeitsversicherung sehr sinn-
voll sein. Diese zahlt, wenn Du wegen einer Erkrankung oder eines Unfalls nicht 
mehr in deinem gewählten Beruf arbeiten kannst. Das passiert häufiger als viele 
Menschen denken: Statistisch trifft dies mehr als jeden 4. Erwerbstätigen.

Je früher man eine Versicherung abschließt, desto besser. 

 https://www.ihre-vorsorge.de/magazin/lesen/abc-fuer-azubis-von-

          berufsunfaehigkeit-bis-zur-steuer-id.html
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9. Zwei Ausbildungsverträge

Du hast bereits einen Ausbildungsvertrag unterschrieben – und dann erhältst du 
noch ein besseres Angebot? In diesem Fall kann man den unterschriebenen Aus-
bildungsvertrag, ohne Einhaltung einer Frist, kündigen – aber bitte erst nachdem 
der „bessere Vertrag“ unterzeichnet wurde. Fairerweise sollte die Kündigung so früh 
wie möglich erfolgen, damit kein Ausbildungsplatz „blockiert“ wird.  Übrigens: Auch 
noch nach Beginn der Ausbildung können Azubis den Ausbildungsvertrag in der Pro-
bezeit jederzeit fristlos kündigen.

II. Förderleistungen während der Ausbildung

1. Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

Du musst bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit du Anspruch auf Berufsaus-
bildungsbeihilfe hast. Einer der folgenden Fälle sollte auf dich zutreffen, damit dein 
Antrag erfolgreich ist:

• Du machst eine betriebliche oder außerbetriebliche Berufsausbildung in einem 
   anerkannten Ausbildungsberuf. Dein Ausbildungsbetrieb ist zu weit von deinen 
   Eltern entfernt, um zuhause wohnen zu bleiben.
• Du absolvierst eine betriebliche oder außerbetriebliche Berufsausbildung in einem
   anerkannten Ausbildungsberuf. Außerdem bist du über 18 Jahre alt oder verheira-
   tet beziehungsweise lebst mit deiner Partnerin oder deinem Partner zusammen.
• Du hast eine betriebliche oder außerbetriebliche Berufsausbildung in einem
   anerkannten Ausbildungsberuf. Du hast mindestens ein Kind und lebst nicht in
   der Wohnung deiner Eltern.

Wenn du eine Behinderung hast, gelten für deinen Anspruch auf Berufsausbildungs-
beihilfe besondere Regeln.

Trifft einer der folgenden Fälle auf dich zu, hast du keinen Anspruch auf finanzielle 
Unterstützung in Form von BAB:
• Du machst eine schulische Ausbildung (zum Beispiel zum/zur Physiotherapeut /in).
• Du erhältst bereits Leistungen von einer anderen Behörde, die mit der Berufsausbil-
  dungsbeihilfe vergleichbar sind.

BAB muss bei der Agentur für Arbeit beantragt werden. 
Zuständig für den Landkreis Spree-Neiße ist:

Agentur für Arbeit Cottbus
Bahnhofstraße 10 
03046 Cottbus 
 0800/4555500
 
Merkblatt zum Thema BAB:

 https://www.arbeitsagentur.de/datei/Merkblatt-BAB_ba013469.pdf

 
Online-Registrierung und Antragstellung:

 https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/

          berufsausbildungsbeihilfe-bab
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 2. Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsegsetz (BAföG) -

      Ausbildungsförderung

 
Das BAföG ermöglicht es Jugendlichen und jungen Erwachsenen, eine ihrer Eignung 
und Neigung entsprechende Ausbildung zu absolvieren – auch wenn die Eltern die-
se Ausbildung nicht finanzieren können. Mit dem BAföG fördert der Staat die erste 
Ausbildung an berufsbildenden Schulen, Kollegs, Akademien und Hochschulen.

Damit über einen BAföG-Antrag entschieden werden kann, sind folgende Fragen zu 
klären:
• Ist die gewählte Ausbildung förderungsfähig?
• Erfüllt die Antragstellerin oder der Antragsteller die persönlichen 
   Förderungsvoraussetzungen?
• Ist der Ausbildungsbedarf nicht durch eigenes Einkommen und Vermögen
   sowie durch das Einkommen von Ehegatten, eingetragenen Lebenspart-
  nern oder Eltern gedeckt?

Betriebliche oder überbetriebliche Ausbildungen können nach dem BAföG nicht ge-
fördert werden, dies gilt auch für den Besuch der Berufsschule.

Studierende, Schülerinnen und Schüler können nur gefördert werden, wenn sie ihr 
Studium oder ihre schulische Ausbildung vor Vollendung des 30. Lebensjahres be-
ginnen. In einigen Fällen gibt es Ausnahmen von dieser Regel.
 
Schülerinnen und Schüler erhalten BAföG als Zuschuss. Sie müssen nichts zurück-
zahlen. Studierende an Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen erhal-
ten BAföG zur Hälfte als Zuschuss, zur Hälfte als Darlehen. Das Darlehen muss zu-
rückgezahlt werden.

Für Schülerinnen und Schüler liegt die Zuständigkeit beim Amt für Ausbildungsför-
derung der Kreisverwaltung bzw. kreisfreien Stadt am Wohnort der Eltern (betrifft 
z.B. die schulische Ausbildung zur Sozialassistentin / zum Sozialassistenten an der 
Berufsfachschule).

Für Auszubildende an Abendgymnasien, Kollegs, Höheren Fachschulen und Akade-
mien ist hiervon abweichend das Amt für Ausbildungsförderung zuständig, in des-
sen Bezirk sich die Ausbildungsstätte befindet.
 
Wo beantrage ich BAföG beim Landkreis Spree-Neiße?

Landkreis-Spree-Neiße
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
Amt für Ausbildungsförderung
Heinrich-Heine-Straße 1
03149 Forst (Lausitz)
 03562/98615108, -09, -15
 
Wo beantrage ich BAföG bei der Stadt Cottbus?

Amt für Ausbildungsförderung
Postfach 101235
03012 Cottbus
 0355/612 - 0

Außerdem kann man sich bei Fragen auch an die kostenlose BAföG-Hotline wenden: 
 0800/2236341
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BAföG online beantragen unter:

 https://www.bafoeg-brandenburg.de/BAfoeGOnline/SBAfoeg/

         FormblattAuswahl.aspx

 https://www.bafög.de/de/welche-aufgabe-hat-das-bafoeg--368.php 

 https://www.bafög.de/de/wer-hat-anspruch-auf-leistungen--370.php

 https://www.bafög.de/

3. Kindergeld

Für minderjährige Kinder besteht allgemein ein Anspruch auf Kindergeld. 

Kindergeld wird auch für junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren gezahlt, 
wenn sie eine Erstausbildung absolvieren (betriebliche oder schulische Ausbildung).

Postanschrift der Familienkasse Berlin- Brandenburg:
Familienkasse Berlin-Brandenburg
14465 Potsdam

 https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kindergeld-ab-18-jahren

 

III. Fahrkosten

1. Fahrkosten zur Berufsschule 

 

Ob Fahrkosten für die Teilnahme an der Berufsschule übernommen werden, ist ab-
hängig von der Höhe der Ausbildungsvergütung. Jeder Landkreis bzw. jede kreisfreie 
Stadt hat eigene Bestimmungen. Der Antrag ist an den jeweiligen Landkreis bzw. die 
kreisfreie Stadt zu richten, in dem sich die Ausbildungsstätte befindet (nicht Ort der 
Berufsschule oder Wohnsitz maßgebend).

Meine Ausbildungsstätte befindet sich im Landkreis Spree-Neiße:

Landkreis Spree-Neiße
Fachbereich Schule und Kultur
Richard Wagner Str. 37
03149 Forst (Lausitz)
 03562/6981- 94009, -06, -10
 
Meine Ausbildungsstätte befindet sich in Cottbus:

Fachbereich Soziales, Bereich Bildung & Teilhabe - Schülerbeförderung
Karl-Marx-Str. 69
03044 Cottbus
 0355/612 4830
 
 https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgschulg#112 (vgl. § 112 BbgSchulG)
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Das Land Brandenburg gewährt Schülerinnen und Schülern im Bildungsgang zur 
Vermittlung des schulischen Teiles einer Berufsausbildung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz oder der Handwerksordnung Zuwendungen für Kosten der Unterkunft 
und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft zum Besuch der zustän-
digen Berufsschule. Die Zuschüsse können Schülerinnen und Schülern gewährt 
werden, wenn die zuständige Berufsschule innerhalb des Landes Brandenburg oder 
in einem anderen Bundesland der Bundesrepublik Deutschland besucht wird und 
aufgrund der Entfernung von der Wohnung oder dem Ort des ständigen Aufenthal-
tes die tägliche Fahrt zur Schule nicht zugemutet werden kann und deshalb eine 
auswärtige Unterkunft notwendig ist.

Der Antrag muss an den zuständigen Schulträger gerichtet werden, in dessen Gebiet 
sich die im Ausbildungsvertrag genannte Ausbildungsstätte befindet. 

Schülerinnen und Schüler, die keine Ausbildungsstätte im Land Brandenburg haben, 
können die Zuschüsse beim zuständigen Schulträger, in dessen Gebiet sich der Ort 
des gewöhnlichen Aufenthaltes befindet, beantragen. 
 
Antrag auf Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unter-
bringung unter:
 
 https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/66/

         2.2%202019%20Ende%20Anlage%20zur%20RL-UV.pdf

 https://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/rl_uv

 

2. Mobilitätsticket

Das Mobilitätsticket Brandenburg ist eine persönliche Monatskarte, die zu einem 
ermäßigten Preis ausgegeben wird. Die Kunden sparen bis zu 50 % gegenüber dem 
Preis einer normalen VBB-Umweltmonatskarte.

Wo gilt das Mobilitätsticket?

Das Mobilitätsticket Brandenburg gilt grundsätzlich für alle Bahnen und Busse des 
VBB im Land Brandenburg. Das Mobilitätsticket Brandenburg kann für verschiedene 
Tarifstufen erworben werden. 

Wer erhält das Mobilitätsticket?

Anspruch auf das Mobilitätsticket haben z.B. Empfänger/innen von
• Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (Sozialgesetzbuch II),
• Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der Grundsicherung im Alter 
  (Sozialgesetzbuch XII),
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
• Mitglieder von Bedarfsgemeinschaften. 

Wo bekommt man die Kundenkarte?

Das Mobilitätsticket Brandenburg besteht aus einer VBB-Kundenkarte mit Lichtbild, 
auf der die Berechtigung bescheinigt wird, und einem Wertabschnitt für den jewei-
ligen Gültigkeitszeitraum. 
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Die Prüfung der Berechtigung erfolgt bei der jeweiligen Stelle (z.B. Jobcenter, Sozi-
alamt), bei der die Leistung bezogen wird. Dort wird die VBB-Kundenkarte ausge-
geben. Die Leistungsstelle weist den Gültigkeitszeitraum aus. Dieser ist abhängig 
von der Dauer der Leistungsbewilligung. Die VBB-Kundenkarte ist nur mit einem 
Lichtbild gültig. 

Wo bekommt man den Wertabschnitt?

Verkaufsstellen sind die Kundenzentren der Verkehrsunternehmen, im Einzelfall ist 
das Mobilitätsticket auch bei den Fahrausweisautomaten oder beim Busfahrer er-
hältlich. Auf dem Wertabschnitt ist die Nummer der VBB-Kundenkarte einzutragen, 
da das Mobilitätsticket personengebunden und nicht übertragbar ist. Der Wertab-
schnitt ist nur mit eingetragener Nummer der VBB-Kundenkarte gültig.

Das Mobilitätsticket Brandenburg wird mit Gültigkeit von jedem Tag an ausgestellt. 
Ein Beispiel: Wer das Mobilitätsticket Brandenburg am 25. September kauft, kann 
damit bis einschließlich 24. Oktober fahren.

 https://www.vbb.de/tickets/monatskarten-mobilitatsticket-brandenburg

 

3. VBB-Abo Azubi ab 1 Euro pro Tag im Verkehrsverbund 

     Berlin- Brandenburg unterwegs

Mit dem VBB-Abo Azubi können Auszubildende alle öffentlichen Verkehrsmittel im 
gesamten Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg nutzen.

Wer kann ein VBB-Abo Azubi beantragen?

• Auszubildende
• Schülerinnen und Schüler in berufsqualifizierenden Bildungsgängen (Vollzeit)
• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter des einfachen und mittleren 
   Dienstes (Laufbahngruppe 1) und
• Teilnehmerinnen und Teillnehmer von Freiwilligendiensten, wenn
 - der Ausbildungsträger in der Übersicht „Ausbildungsträger 
   für das  VBB-Abo Azubi“ benannt ist 
 - die Ausbildung in Berlin oder Brandenburg mindestens 12 Monate
   lang  20 Wochenstunden umfasst

Zur Beantragung des Abonnements bei einem VBB-Verkehrsunternehmen ist ein 
Berechtigungsnachweis erforderlich. Auf diesem bestätigt der Ausbildungsträger 
(z.B. die berufliche Schule und der Träger des Freiwilligendienstes) durch Stempel, 
Unterschrift und Aufbringen eines Hologramm-Aufklebers, dass die o.g. Vorausset-
zungen vorliegen.

Die Ausbildungsträger sind in der Übersicht „Ausbildungsträger für das VBB-Abo 
Azubi“ aufgeführt.  Der Ausbildungsbetrieb und die Einsatzstelle des Freiwilligen-
dienstes stellen den  Berechtigungsnachweis  nicht aus.
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 Den Abo-Antrag für das VBB-Abo Azubi bekommst du bei den Verkehrsunter-
nehmen, nach Vorlage:

• des vollständig ausgefüllten Berechtigungsnachweises (nicht älter als 30 Tage) 
• eines Lichtbildes 
• und eines Personaldokumentes.

Das Ticket gibt es im Abonnement für 12 Monate mit monatlicher und ab 1. Januar 
2021 auch mit jährlicher Abbuchung der Raten. Es kann jährlich verlängert werden, 
wenn die Voraussetzungen weiter erfüllt werden.

Liegt bei einer dualen Ausbildung in Berlin oder Brandenburg die berufliche Schu-
le aber außerhalb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg, wird der Berechti-
gungsnachweis nicht von der beruflichen Schule, sondern von einer Industrie- und 
Handelskammer, einer Handwerkskammer bzw. einer fachspezifischen Kammer 
ausgestellt. Bitte wende dich an die für dich zuständige Kammer in Berlin oder Bran-
denburg. Hier gibt es einen gesonderten Berechtigungsnachweis, der ausschließlich 
dort erhältlich ist.

 https://www.vbb.de/fahrpreise/vbbaboazubi

 https://www.vbb.de/fahrpreise/vbbaboazubi/vbb-abo-azubi-faq

 

IV. Leistungen des Jobcenters Spree-Neiße

 
Wichtig! Für alle hier benannten Unterstützungsleistungen des Jobcenters gilt: 
Die Antragstellung muss vor Eintritt des leistungsbegründenden Ereignisses er-
folgen, erst ab dem Tag der Antragstellung bei deiner Jugendfallmanagerin bzw.
deinem Jugendfallmanager können entsprechende Kosten bewilligt werden. Auf 
die Gewährung einer vermittlungsunterstützenden Leistung besteht kein Rechtsan-
spruch. Es besteht aber ein Anspruch auf pflichtgemäße Ausübung des Ermessens. Es 
ist ausschließlich die Anbahnung oder Aufnahme einer sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung bzw. Ausbildung förderfähig. Grundsätzlich erfolgt eine Kosten-
erstattung nur nach Vorlage entsprechender Nachweise. Die maximalen Förderhö-
hen teilt dir deine Jugendfallmanagerin bzw.dein Jugendfallmanager mit.
 
1. Ausrüstungshilfe

Für nachweisbar notwendige Arbeitsgeräte und Arbeitsbekleidung können dir für 
die Ausbildungsaufnahme Kosten bewilligt werden, sofern diese angemessen sind 
und diese nicht durch den Arbeitgeber oder durch andere Stellen (Leistungspflichten 
aus arbeitsrechtlichen Vorschriften) übernommen werden.  

 Folgende Unterlagen sind beim Jugendfallmanagement einzureichen:

• ein gültiger Ausbildungsvertrag (Kopie)
• mindestens 3 aussagekräftige Kostenvoranschläge
• die originalen Rechnungsbelege (diese sind innerhalb von 4 Wochen nach 
   Aufnahme der Ausbildung im Jugendfallmanagement einzureichen)
• eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers zur Nichtbereitstellung
  der benötigten Ausrüstung
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2. Reisekostenhilfe

 
Kosten, die für die erstmalige Reise zum Antritt deiner neuen, auswärtigen Ausbil-
dungsstelle entstehen, können übernommen werden.

In der Regel beträgt die Reisekostenhilfe maximal 300 € der Kosten eines öffentli-
chen Verkehrsmittels der niedrigsten Klasse. Mögliche Fahrpreisermäßigungen sind 
hierbei zu beachten. Bei Benutzung eines Kfz beträgt die Wegstreckenentschädigung 
20 Cent je Kilometer zurückgelegter kürzester einfacher Strecke. Die Überprüfung der 
Entfernung erfolgt mittels Routenplaner. In dieser Pauschale sind Zusatzkosten (z.B. 
Park-, Maut-, Autobahngebühren) enthalten. Ist die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel günstiger, können nur die geringeren Kosten anerkannt werden. Ausnahme: 
Du hast eine gute Begründung, warum die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
für dich unzumutbar ist. Als sonstiges Verkehrsmittel kann auch ein Flug oder eine 
Mitfahrgelegenheit anerkannt werden, sofern du dies entsprechend nachweisen 
kannst, es kostengünstiger ist oder andere Verkehrsmittel unzumutbar sind.

  Was ist zu beachten?

Die geplante Reise solltest du in der Regel mindestens 3 Werktage vor dem Ausbil-
dungsantritt im Jugendfallmanagement bekannt geben.

 Folgende Unterlagen sind beim Jugendfallmanagement einzureichen:

• ein gültiger Ausbildungsvertrag (Kopie)
• ein Nachweis des Ausbildungsbetriebes, dass keine Zuschüsse zu den 
   Fahrkosten  geleistet werden
• Bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel: Vorlage der Fahrkarte im Original 

3. Fahrkostenhilfe

Sofern sich der Ausbildungsbetrieb nicht in Wohnortnähe befindet, können die Fahr-
kosten für die täglichen Pendelfahrten zwischen Wohn- und Ausbildungsort für bis 
zu 6 Monate nach der Ausbildungsaufnahme übernommen werden. 

Solltest du Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) erhalten, hast du keinen Anspruch auf 
Fahrkostenhilfe, da die Fahrkosten zur Ausbildungsstätte bei der Gewährung der Be-
rufsausbildungsbeihilfe berücksichtigt werden. Erhältst du während der Ausbildung 
ergänzend Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, wer-
den die Fahrkosten einkommensbereinigend berücksichtigt, so dass keine Fahrkos-
tenhilfe übernommen wird. 

In der Regel kann Fahrkostenhilfe bis zu einem Betrag von maximal 300 € monatlich 
gewährt werden.

Bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden nur die Kosten der niedrigsten 
Klasse des zweckmäßigsten Verkehrsmittels übernommen.  Fahrpreisermäßigungen 
müssen beachtet werden. Sollte es für dich nicht möglich sein, das kostengünstigste 
Verkehrsmittel zu nutzen, musst du dies gegenüber dem Jobcenter detailliert be-
gründen (schriftlich).

Eine Kostenerstattung für die Fahrkosten mit dem Kraftfahrzeug (KFZ) kann nur 
erfolgen, wenn dies kostengünstiger ist als die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
oder du nachweist, dass die Nutzung des KFZ zwingend erforderlich gewesen  ist. 
Als Grundlage für die Berechnung werden 0,20 € je Kilometer zurückgelegter und 
kürzester Strecke - maximal 300 € monatlich für Hin- und Rückfahrt - gewährt.



23 24

 Folgende Unterlagen sind beim Jugendfallmanagement einzureichen:

• ein gültiger Ausbildungsvertrag (Kopie)
• eine Arbeitgebererklärung über die  geleisteten Arbeitstage
• ein Nachweis des Ausbildungsbetriebes, dass keine Zuschüsse zu den 
   Fahrkosten  geleistet werden

  Was ist zu beachten?

Die Abrechnung sollte deinerseits umgehend nach dem bewilligten Zeitraum  (ma-
ximal 4 Wochen später) durch einen detaillierten Kostennachweis (z.B. Fahrkarte 
ÖPNV) erfolgen. Maßgeblich für die Gewährung ist der sich aus dem Ausbildungs-
vertrag ergebene Arbeitsort.

4. Umzugskostenhilfe

Wird ein Umzug wegen Aufnahme einer auswärtigen Ausbildung erforderlich, so 
kann im Rahmen des Vermittlungsbudgets eine Umzugskostenhilfe gewährt wer-
den.
 
  Was ist zu beachten?

Der Antrag auf eine Umzugskostenhilfe muss durch dich vor dem Umzug gestellt 
werden. Zudem musst du bei Antragstellung noch laufende Leistungen zur Grund-
sicherung nach dem SGB II beziehen. Der Umzug darf erst nach Bescheiderstellung 
erfolgen!

Vor Vergabe eines Umzugs an eine Spedition wird vorrangig geprüft, ob du in der 
Lage bist, den Umzug in Eigenregie durchzuführen. Bei einem selbst durchgeführten 
Umzug werden die tatsächlichen Kosten für einen Mietwagen inklusive der notwen-
digen Versicherungen und die Treibstoffkosten berücksichtigt. 

Solltest du ein Umzugsunternehmen beauftragen, erfolgt die Kostenübernahme 
direkt an das Unternehmen. Es werden nur die reinen Transportkosten des Umzugs-
gutes erstattet. Maximal kann Umzugskostenhilfe bis zu 3.000 € gewährt werden.
 
Der Umzug sollte innerhalb von bis zu 3 Wochen vor der Ausbildungsaufnahme und 
spätestens innerhalb von 2 Monaten nach Ablauf der Probezeit stattfinden.

 Folgende Unterlagen werden zur Antragsbearbeitung benötigt:

• ein gültiger Ausbildungsvertrag
• Begründung des Umzugs und der entstehenden Kosten
• Nachweis, dass eine finanzielle Unterstützung notwendig ist (z.B. Kontoauszug)
• Vorlage von Kostenvoranschlägen / Vergleichsangeboten
    - mindestens 2 bei Mietwagen
    - mindestens 3 bei Beuaftragung eines Umzugsunternehmens
• Vorlage der Mietwagenrechnung sowie Tankquittungen im Original
• neuer Mietvertrag am Umzugsort
• Abmeldung alter Wohnung und/oder Anmeldung neuer Wohnung, 
   soweit bereits vorhanden
 
Weitere detaillierte Informationen erhälst du bei deiner Jugendfallmanagerin bzw. 
deinem Jugendfallmanager des Jobcenters Spree-Neiße.


